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Beschlussvorschlag

Für die im Folgenden einzeln aufgeführten Anträge wird jeweils getrennt über eine
Beratung im Gemeinderat bzw. zuständigen Ausschuss abgestimmt:

1. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.01.2022

2. Antrag der CDU-Fraktion vom 21.06.2023

3. Antrag der CDU-Fraktion vom 27.09.2023

4. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 05.10.2023

5. Antrag vom OR Langnau vom 10.10.2023

6. Antrag der CDU-Fraktion vom 25.10.2023

7. Antrag der CDU-Fraktion vom 13.12.2023

8. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 10.01.2024

9. Antrag der Fraktion FW vom 31.01.2024

10. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 15.02.2024

Gemeinderat
- öffentlich am 10.04.2024

Sitzungsvorlage 060/2024

Bürgermeisterin
Rist, Regine

Beschlussfassung über die von den Fraktionen eingereichten Anträge zur

weiteren Beratung im Gemeinderat
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Anlagen:
Anlage 01: Antrag Grüne - Zusatzbezeichnung zum Ortsnamen vom 30.01.2022
Anlage 02: Antrag CDU - Jugendhaus 2.0 vom 21.06.2023
Anlage 03: Antrag CDU - Trinkwasserbrunnen vom 27.09.2023
Anlage 04: Antrag Grüne - Wirtschaftsförderung vom 05.10.2023
Anlage 05: Antrag OR Langnau - Gestaltung Wahlunterlagen vom 10.10.2023
Anlage 06: Antrag CDU - Erweiterung Waldkindergarten vom 25.10.2023
Anlage 07: Antrag CDU - Kinderbetreuung vom 13.12.2023
Anlage 08: Antrag Grüne - Überdachung Schlossinnenhof vom 10.01.2024
Anlage 09: Antrag FW - hybride Sitzungen vom 31.01.2024
Anlage 10: Antrag Grüne - Reinigungsmittel unter Nachhaltigkeitsaspekten vom
15.02.2024
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Finanzierung

Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein

Ausgaben:

Vorhandener Planansatz: Betrag eingeben EUR

Kostenträger, Sachkonto, Auftrag Betrag eingeben EUR

Benötigte Mittel insgesamt: Betrag eingeben EUR

Benötigte Mittel über dem Planansatz
(Über-/außerplanmäßige Ausgaben):

Betrag eingeben EUR

Folgekosten:
- laufende Sachkosten
- Personalkosten

Betrag eingeben EUR
Betrag eingeben EUR

Einnahmen:

Vorhandener Planansatz: Betrag eingeben EUR

Kostenträger, Sachkonto, Auftrag Betrag eingeben EUR

Tatsächliche Einnahmen: Betrag eingeben EUR

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben:

Mehrausgaben gegenüber Planansatz: Betrag eingeben EUR

Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO
liegen vor:

Ja Nein

Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben

Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim

VA/TA (15.000 EUR bis 75.000 EUR)
GR (über 75.000 EUR)

Ergänzende Erläuterungen:

Die finanziellen und personellen Auswirkungen können erst nach einer
Vorprüfung der jeweiligen Anträge dargestellt werden.
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1. Sachverhalt

Nach § 13 der Geschäftsordnung, der auf § 34 der Gemeindeordnung basiert,
wird die Tagesordnung im Grundsatz von der Bürgermeisterin aufgestellt.
Zusätzlich haben die Fraktionen/Zählgemeinschaften bzw. ein Sechstel des
Gemeinderates die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen einen
Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung zu setzen. Der genaue
Wortlaut ist wie folgt:

§ 13 Tagesordnung

(1) Der / Die Bürgermeister/in stellt die Tagesordnung für die Sitzungen auf.

(2) Auf Antrag einer Fraktion, Zählgemeinschaft oder eines Sechstels der

Stadträte / Stadträtinnen ist ein Verhandlungsgegenstand auf die

Tagesordnung der nächsten, spätestens der übernächsten Sitzung zu

setzen. Die Verhandlungsgegenstände müssen zum Aufgabengebiet des

Gemeinderats gehören. Satz 1 gilt nicht, wenn der Gemeinderat den

gleichen Verhandlungsgegenstand innerhalb der letzten sechs Monate

bereits behandelt hat.

In der Vergangenheit wurden regelmäßig von allen Fraktionen verschiedenste
Anträge gestellt. Die Handhabung war auch aufgrund der Formulierung der
Anträge sehr unterschiedlich. Zum Teil wurde ohne weitere Beratung sofort eine
detaillierte Sitzungsvorlage erstellt. Teilweise wurde bereits bei der Einreichung
des Antrags durch die Verwaltung Stellung zu dem Sachverhalt genommen,
teilweise wurde die Möglichkeit der Behandlung des Antrags bzw. Teile davon
relativiert. In der Folge wurden die als Anlage beigefügten Anträge bisher
noch nicht als Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung genommen.

Um künftig die Anzahl der gesonderten Anträge zu reduzieren, wurde seitens
der Verwaltung der Vorschlag gemacht, eine Jahresplanung mit den
Beratungspunkten durch die Verwaltung zu erstellen, um aufzuzeigen, was
bereits seitens der Verwaltung geplant ist. Gleichzeitig sollte durch diese
Jahresplanung auch den Fraktionen die Möglichkeit gegeben werden,
frühzeitig Punkte zur Beratung anzumelden. Die entsprechende Jahresplanung
der Verwaltung wurde in der Januarsitzung dem Gemeinderat übergeben. Wir
erhoffen uns damit eine transparentere Sitzungsplanung und Steuerung der
Themenschwerpunkte.

Sollten darüber hinaus noch einzelne Anträge aus den Fraktionen gestellt
werden, wird es in Zukunft wichtig sein diese Anträge nach einem gewissen
Raster aufzubauen. Ziel soll eine Klarheit über den beantragten
Verhandlungsgegenstand sein. Eine direkte Beauftragung der Verwaltung
kann nicht durch einen Fraktionsantrag erfolgen. Hierfür muss ein
mehrheitlicher Beschluss des Gemeinderates erfolgen.

Wenn der Gemeinderat beschließt, dass ein Verhandlungsgegenstand auf die
Tagesordnung des Gemeinderates gesetzt werden soll und hier eine
umfassende inhaltliche Aufbereitung durch die Verwaltung erfolgen soll, wird
die Verwaltung in einem ersten Schritt dann den personellen und finanziellen
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Aufwand darstellen und gegebenenfalls daraus abgeleitet die
Sitzungsterminierung vorschlagen.



Stadtrat Hans Schöpf 
Bündnis 90/Die Grünen 

Schillerstr. 14 

88069 Tettnang 

Telefon: (0 75 42) 95 25 04 
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H. Schöpf, Schillerstraße 14, 88069 Tettnang 

 
 

 Tettnang, 30.01.2022 
 
 
 
 
 
 

 

Antrag zu Zusatzbezeichnung zum Ortsnamen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 

unsere Fraktion beantragt nach § 5 Absatz 3 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg, der 

Gemeinderat möge wie folgt beschließen: 

1. Die Stadt Tettnang führt künftig nach § 5 Absatz 3 GemO Baden-Württemberg die 

Zusatzbezeichnung „Hopfenstadt“. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die für den Beschluss nach Ziffer 1 erforderliche 

Genehmigung des Innenministeriums Baden-Württemberg einzuholen. 

Begründung: 

Nach der genannten Norm können Gemeinden Zusatzbezeichnungen zu ihrem Ortsnamen 

führen, die auf der geschichtlichen Vergangenheit, der Eigenart oder der heutigen Bedeutung 

der Gemeinde oder der Ortsteile beruhen. 

Hierzu bedarf es eines mit einer Dreiviertelmehrheit gefassten Gemeinderatsbeschlusses und 

der Genehmigung des Landesinnenministeriums. 

Der Hopfenanbau in und um Tettnang ist seit 1841 nachgewiesen, gewann an Bedeutung und 

prägt bis heute nicht nur die Stadt Tettnang, sondern die gesamte Region. Das Hopfenanbau-

gebiet Tettnang ist das südlichste in Deutschland. Mit seinem Tettnanger Aromahopfen ge-

nießt es weltweit einen außerordentlichen Ruf. 

Stadt Tettnang 

Geschäftsstelle Gemeinderat 

Montfortplatz 7 

88069 Tettnang 
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Auch wenn die wirtschaftliche Bedeutung des Hopfenanbaus für die Stadt Tettnang nicht 

mehr den gleichen Stellenwert hat, wie zu seinen Anfangszeiten, so prägt der Hopfenanbau 

mit seinen Hopfengärten nach wie vor das Bild der Region. Die Stadt Tettnang ist in der Re-

gion und weit darüber hinaus für seinen Hopfen und den Hopfenanbau bekannt. 

Die Verbundenheit mit dem Hopfen drückt sich in der Stadt unter anderem mit folgendem 

aus: 

• Hopfenmuseum 

• Hopfenpfad 

• Hopfenschlaufe 

• Hopfenfest 

• Hopfenwandertag 

Für weitere Informationen sei auf die Broschüre „Wo der Hopfen zuhause ist, 175 Jahre Hop-

fenbau in Tettnang“, 2019, des Hopfenpflanzerverbandes Tettnang e.V., sowie die Internet-

Seite www.tettnang-hopfen.de verwiesen. 

Unsere Fraktion ist der Auffassung, dass der Hopfenanbau ein starkes geschichtliches und re-

gionales Alleinstellungsmerkmal unserer Stadt ist, das so stadtprägend ist, dass dies durch die 

beantragte Zusatzbezeichnung „Hopfenstadt“ zum Ortsnamen Tettnang unterstrichen werden 

sollte. Dies stärkt auch den touristischen Außenauftritt der Stadt, sowie das Zusammengehö-

rigkeitsgefühl der Bürgerschaft. 

Wir würden uns über eine überzeugende Beschlussfassung sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hans Schöpf, Stadtrat 

für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen 

 



CDU F「aktion - 88069 Tettnang

Stadtverwaltung Tettnang

F「au Bu「ge「meiste「in Regine Rist

88069 Tettnang

CDu Fraktion Tettnang

Vo「sitzende「

Hubertus von Dewitz

1 2.06.2023

Ant「ag‥ Jugendhaus 2tO - Ein Zuhause fur aIle Jugendlichen o「m6glichen

Seh「 gee皿e F「au Bu「gemeisterin Rist,

Sehr gee皿e Damen und He汀en de「 StadtverwaItung,

hierm旺beant「agt die CDU-Fraktion, dass der Gemeinderat wie fo郎beschIie帥

Die Struk山ren und Konzeption des Jugendhauses werden dahingehend

e「ganztl dass k軸n櫛g eine spu「bar starkero Nachf愉geOri〇両ierung

gege胴be「 der Jugend umgesetz轟als auch broitere裏eben alie, Zielgruppen

angesp「ochen we巾en。

Die von Seiten der Jugendlichen vorgesch!agenen und mit konkreten

Konzepton hinto「Iogton Prpjekto Jugenくtoa椅, Raum舶r 〃Aifes“ sowie u16・

Pa巾s (Outdoo「 - Z.B。 Parkplatz G輪benstraBe) soIlen oine adaquafo

B〇両Cksic舶gung im Jugendhaus簡nden und umgesetzt we巾on k6nnen.

Beq「undunq二

Das Jugendhea血g vom 12.05.2023 war ein E「fdig, denn hier wu「den einige konkrete

lnteressen, P「Qiekte und Nachfragen von Seiten der Jugendliehen an die Lokalpo圃k

und die Stadtverwaltung herangetragen. Hierbei war de「 wiederkehrende Teno「, dass

Sich das Jugendhaus (in seine「 bisherisen Konzeption) spu巾a「 6軸en und neue

Zielgruppen bzw. eben insbesonde「e die Mehrheit de「 Jugend ansp「echen soll・ Hie冊r

erachten wi「 eine Neukonzeption de「 a「beitstechnischen Grundlagen wie Eckpfeile「 als

auch gegebenenfalls de「 raumIichen Gegebenheiten bzw, Ausstattung a看s notwend鴫e

Voraussetzung ,

Gerade du「ch eine soIche Neuausrichtung k6nnen drei vom Jugendhearing erarbeitete,

VO「geSte冊e und nach打agebasierte Wunsche bzw. P「qiekte der JugendIichen effektiv

und in einem Strang gebundeIt Wirk=chkeit werden, Dieses Engagement und diese
A「beit der Jugend wo=en wi「 nicht fa=en Iassen, SOndem honorieren sowie zeitnah

Weiterverarbeiten , institutionell absichem und reaIisieren.

三二・ -二　　　　　二
Hubertus v, Dewitz Daniel F

F「aktionsvo「sitzende「　　　　　　　　　　　　　　Stadt「at
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Antrag betreffend Wirtschaftsförderung 
 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Rist, 
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 
sehr geehrte Kollegin und Kollegen im Gemeinderat Tettnang, 

wir, die Fraktion von B90/Die Grünen, beantragen, der Gemeinderat der Stadt Tettnang möge wie folgt be-
schließen: 

1. Die Stadt Tettnang bietet den Handwerksbetrieben in Tettnang mit Ortschaften an, ihre offe-
nen Lehrstellen auf der städtischen Homepage unter der Rubrik „Wirtschaftsförderung“ zu 
veröffentlichen. 

2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, hierfür ein Online-Formular für die erforderlichen An-
gaben zu erstellen. 

3. Die Stellenangebote sollen entweder nach Mitteilung des jeweiligen Handwerksbetriebs oder 
automatisch sechs Wochen nach Veröffentlichung gelöscht werden. 

4. Mögliche Bewerberinnen und Bewerber auf die Stellen sollen sich direkt an den ausschrei-
benden Handwerksbetrieb wenden. 

Das Handwerk hat große Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden, was unterschiedliche Gründe hat. Unter 
anderem erscheint ein Beruf im Handwerk vielen gegenüber einem Studium als weniger attraktiv. Das 
Lohnniveau in der regionalen Industrie ist möglicherweise höher als im Handwerk. Aber auch hausge-
machte Imageprobleme hinsichtlich des Ausbildungswegs „Lehre im Handwerk“ konnten in der öffentlichen 
Meinung noch nicht hinreichend abgebaut werden. 

Wenn sich die Stadt Tettnang das Thema „Wirtschaftsförderung“ auf die Fahne schreibt, so erscheint es 
angezeigt, dies auch mit konkreten Maßnahmen zu untermauern. 

Stadt Tettnang 
Geschäftsstelle Gemeinderat 
Montfortplatz 7 
88069 Tettnang 
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Die Fraktion von B90 / Die Grünen sehen in dem Angebot an das Handwerk, seine offenen Lehrstellen auch 
auf der städtischen Plattform im Internet anbieten zu können, hier eine geeignete Maßnahme und würde 
uns über einen entsprechenden Beschluss freuen. Helfen wir unserem lokalen Handwerk, auf diesem Wege 
Nachwuchs zu finden. Aber auch denjenigen, die sich für eine Lehrstelle interessieren, kann so ein guter 
Überblick über das vor Ort vorhandene Lehrstellangebot verschafft werden. 

Darüber hinaus trägt die Stadt mit einer solchen Lehrstellenplattform dauerhaft zur Erreichung des  

Ziels 4 „Hochwertige Bildung“   

  
im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG – sustainable development goals) bzw. 
Agenda 2030 bei.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Kajo Aicher 
für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen 
Kajo Aicher, Peter Brauchle, Dr. Albert Dick, Mark Rode, Hans Schöpf 

 

 









Stadtrat Dr. Albert Dick  
Bündnis 90/Die Grünen 

Altwiesenweg 4 

88069 Tettnang 
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Dr. A. Dick, Altwiesenweg 4, 88069 Tettnang 

 
 

 Tettnang, 10.01.2024 
 
 
 
 
 

 

Antrag betreffend einer Untersuchung zu einem großen Veranstaltungshalle in Tettnang 

 

Sehr geehrter Frau Bürgermeisterin Rist, 

sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 

sehr geehrte Kollegin und Kollegen im Gemeinderat Tettnang, 

wir, die Fraktion von B90/Die Grünen, beantragen, der Gemeinderat der Stadt Tettnang möge 

wie folgt beschließen: 

Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Denkmalamt und der Landesschlösser-

verwaltung die Möglichkeiten für eine Erweiterung des Innenhofes im Tettnan-

ger Schloss zur ganzjährige Nutzung für große Veranstaltungen auszuloten. 

Um Missverständnisse zu vermeiden: Es geht hier noch nicht darum eine aufwendige techni-

sche Untersuchung zu starten, sondern darum die grundsätzlichen Möglichkeiten auszuloten.  

 

Dem Stadtrat in Tettnang ist bekannt, dass seit der Sperrung der Stadthalle in der Tettnanger 

Kernstadt eine große Veranstaltungshalle insbesondere für kulturelle Veranstaltungen fehlt. 

Außerdem ist die finanzielle Situation der Stadt Tettnang so angespannt, dass die weiter zu-

nehmenden Pflichtaufgaben in einem überschaubaren Zeitraum keine Großinvestition im 

Freiwilligkeitsbereich zulassen werden. Da unsere knappen Mittel permanent zu priorisieren 

sind, erscheint es uns nur richtig bereits Bestehendes so gut als möglich zu nutzen und zu er-

halten. 

Stadt Tettnang 

Geschäftsstelle Gemeinderat 

Montfortplatz 7 

88069 Tettnang 
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Wir von der Fraktion von B90 / Die Grünen in Tettnang sehen es deshalb als sinnvoll an, in Ko-

operation mit der Landesschlösserverwaltung, abgestimmt mit dem Denkmalamt, die beste-

hende Bausubstanz des Tettnanger Schlosses noch stärker für Tettnang nutzbar zu machen. 

        

Bild 1: Überdachter Innenhof eines ehemaligen Klosters in Bad Saulgau der dadurch ganz- 

 jährig für kulturelle Zwecke genutzt werden kann. 
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Wir schlagen deshalb vor, den Schlossinnenhof, ähnlich wie im beigelegten Bild 1 aus Bad 

Saulgau, durch eine entsprechende Glasüberdachung modern zu erweitern und so ganzjährig 

für Veranstaltungen nutzbar zu machen. Neben der gewünschten Erweiterung zur ganzjähri-

gen Nutzung des Innenhofes ergeben sich noch weitere relevante Aspekte: 

- Der Abriss der heutigen Stadthalle und Neubau an gleicher Stelle würde die Option für 

eine Schulerweiterung am Manzenberg blockieren. 

- Der Bau einer neuen Stadthalle an anderer Stelle würde weitere Flächen versiegeln: 

Beim Innenhof im Schloss Tettnang handelt es sich bereits um eine versiegelte Fläche. 

- Ein Neubau würde sehr viel mehr CO2 freisetzen als eine Erweiterung des Schlosses 

um ein Glasdach über dem Schlossinnenhof. 

- Ein Glasdach über dem Innenhof führt zu einer zusätzlichen Dämmung des Baukör-

pers Schloss und damit zu einem reduzierten Energieverbrauch für das Schloss. 

- Ein Glasdach führt zu zusätzlichen solaren Wärmegewinnung („Wintergarten“) für das 

Schloss und trägt so zu einem reduzierten Heizenergieverbrauch bei. 

- Die „Ummantelung“ des Innenhofs durch das Schloss stellt optimal gedämmte Wände 

für eine „neue Veranstaltungshalle“ dar. 

Bei einer Realisierung muss von den Fachleuten sicher ein Augenmerk auf das Thema Belüf-

tung und Wärmeabfuhr, ggf. auch auf die Beschattung im Sommer gelegt werden, auch die 

Ableitung des Regenwassers von dieser zusätzlichen Dachfläche benötigt besondere Vorkeh-

rungen. Diese Dinge scheinen uns aber lösbar und die Vorteile einer solchen Lösung als bei 

weitem überwiegend. 

Bereits bei der Ausschreibung des Nahwärmenetzes für Tettnang wurden die gemeinsamen 

Interessen der Stadt Tettnang und der Landesschlösserverwaltung berücksichtigt und der 

Kontakt zur Landesschlösserverwaltung hergestellt. Es erscheint uns, der Fraktion von 

B90/Die Grünen, daher naheliegend, die Zusammenarbeit der Stadt Tettnang mit der Landes-

schlösserverwaltung im Sinne der Bürgerschaft mit dem Ziel einer effizienten Ressourcennut-

zung weiter auszubauen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Albert Dick  

Stadtrat 

für die Fraktion Bündnis90 / Die Grünen 





Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Karlstraße 6 

88069 Tettnang 
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www.gruene-tettnang.de 
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Antrag zu Reinigungsmittel unter Nachhaltigkeitsaspekten 

 

Sehr geehrte Frau Koch, 

unsere Fraktion stellt nachfolgenden Antrag und bittet um Aufnahme in die Tagesordnung ei-

ner der nächsten Sitzungsrunden: 

Der Gemeinderat möge wie folgt beschließen: 

a) Die Stadt Tettnang beschafft und verwendet künftig für die Reinigung in Kinder-

tagesstätten und Schulen ausschließlich Reinigungsmittel entsprechend dem 

„Leitfaden zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung von Reinigungsdienstleis-

tungen und -Mitteln bzw. vergibt Reinigungsdienstleistungen künftig unter Be-

achtung dieses Leifadens durch die Dienstleister. 

b) Die Stadt Tettnang beteiligt sich an interkommunalen Ausschreibungen zu Ziff. 1 

nur bei Beachtung des in Ziff. 1 genannten Leitfadens. 

Begründung: 

Mit dem Antrag möchte die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen in Kindertagesstätten und 

Schulen künftig die Verwendung von umweltschonenden und nachhaltigen Reinigungsmitteln 

sowohl durch eigene Kräfte, als auch bei Vergabe von Reinigungsdienstleistungen an Dritte 

sicherstellen unter Anwendung bereits bestehender rechtlicher Grundlagen. 

An 

Stadt Tettnang 

Geschäftsstelle des Gemeinderats 

z.Hd. Frau R. Koch 

Montfortplatz 7 

88069 Tettnang 
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Wir dürfen auf folgende Rechtsgrundlagen zu dem mit unserem Antrag verfolgten Ziel verwei-

sen: 

• Unterschwellenvergabeordnung (UVg=O) vom 02.02.2017, Bundeanzeiger 

AT.07.02.2017 B1:  

§ 2 (3) Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation sowie soziale 

und umweltbezogene Aspekte nach Maßgabe dieser Verfahrensordnung berücksich-

tigt. 

• Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 

Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG): 

 § 45 Pflichten der öffentlichen Hand 

(1) Die Behörden des Bundes sowie die der Aufsicht des Bundes unterstehenden juris-

tischen Personen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen und sonstigen Stellen sind 

verpflichtet, durch ihr Verhalten zur Erfüllung des Zweckes des § 1 beizutragen. 

(2) Die Verpflichteten nach Absatz 1 haben, insbesondere unter Berücksichtigung der 

§§ 6 bis 8, bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen, bei der Beschaffung oder Verwen-

dung von Material und Gebrauchsgütern, bei Bauvorhaben und sonstigen Aufträ-

gen, ohne damit Rechtsansprüche Dritter zu begründen, Erzeugnissen den Vorzug zu 

geben, die 

1. in rohstoffschonenden, energiesparenden, wassersparenden, schadstoffarmen 

oder abfallarmen Produktionsverfahren hergestellt worden sind, 

2. durch Vorbereitung zur Wiederverwendung oder durch Recycling von Abfällen, 

insbesondere unter Einsatz von Rezyklaten, oder aus nachwachsenden Rohstof-

fen hergestellt worden sind, 

3. sich durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit, Wiederverwendbarkeit und Recyc-

lingfähigkeit auszeichnen oder 

4. im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder schadstoffärmeren Ab-

fällen führen oder sich besser zur umweltverträglichen Abfallbewirtschaftung 

eignen. 

Die Pflicht des Satzes 1 gilt, soweit die Erzeugnisse für den vorgesehenen Verwen-

dungszweck geeignet sind, durch ihre Beschaffung oder Verwendung keine unzumut-

baren Mehrkosten entstehen, ein ausreichender Wettbewerb gewährleistet wird und 

keine anderen Rechtsvorschriften entgegenstehen. Soweit vergaberechtliche Bestim-

mungen anzuwenden sind, sind diese zu beachten. § 7 der Bundeshaushaltsordnung 

bleibt unberührt. Abweichend von der Pflicht des Satzes 1 ist bei der Beschaffung oder 

Verwendung von Material und Gebrauchsgütern und bei Bauvorhaben sowie sonstigen 
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Aufträgen, die verteidigungs- oder sicherheitsspezifische Aufträge sind oder die Vertei-

digungs- und Sicherheitsaspekte umfassen sowie bei sonstigen Aufträgen, soweit diese 

für die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr erforderlich sind, zu prüfen, ob und in wel-

chem Umfang die in Satz 1 genannten Erzeugnisse eingesetzt werden können. 

(3) Die Verpflichteten nach Absatz 1 wirken im Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf hin, 

dass die Gesellschaften des privaten Rechts, an denen sie beteiligt sind, die Verpflich-

tungen nach den Absätzen 1 und 2 beachten. 

(4) Die öffentliche Hand hat im Rahmen ihrer Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 Rege-

lungen für die Verwendung von Erzeugnissen oder Materialien sowie zum Schutz von 

Mensch und Umwelt nach anderen Rechtsvorschriften zu berücksichtigen. 

Links zu den Dokumenten: 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/379/dokumente/leitfaden_reini-

gung_0.pdf 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/U/unterschwellenvergabeordnung-

uvgo.pdf?__blob=publicationFile&v=8 

https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/KrWG.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hans Schöpf 

für die Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen 

 

 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/379/dokumente/leitfaden_reinigung_0.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/379/dokumente/leitfaden_reinigung_0.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/U/unterschwellenvergabeordnung-uvgo.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/U/unterschwellenvergabeordnung-uvgo.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/KrWG.pdf
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